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Regeste

Urteil der Strafkammer des Kantonsgerichts | Strafrecht

Erwägungen

E. 1
a) Die angefochtenen Entscheide sind in französischer Sprache ergangen, während die
Beschwerden in deutscher Sprache abgefasst wurden. Das Rechtsmittelverfahren wird in
der Sprache des angefochtenen Entscheids durchgeführt (Art. 115 Abs. 4 JG). Eine für den
ganzen Kanton zuständige Behörde kann von dieser Regel abweichen, wenn den
Verfahrensparteien daraus kein Nachteil erwächst oder die beschuldigte
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Diese als Kann-Vorschrift ausgestaltete Bestimmung gewährt keinen Rechtsanspruch
darauf, dass von der Regel des Art. 115 Abs. 4 JG abgewichen wird. Vielmehr legt sie den
Entscheid über das Abweichen von den allgemeinen Bestimmungen über die
Verfahrenssprache in das pflichtgemässe Ermessen des Richters. Im Einzelfall ist folglich
nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (vgl. BGE 122 I 373 E. 1; 90 II 144; Urteil des
Bundesgerichts 5P.62/2001 vom 4. März 2002, E. 2c). Vorliegend sind die Verfahrensakten
der Vorinstanz teilweise in französischer Sprache und teilweise in deutscher Sprache
gehalten. Die Beschwerden wurden in deutscher Sprache abgefasst. Der Beschwerdeführer
scheint der französischen Sprache nicht mächtig zu sein. Zudem wurden im vorliegenden
Verfahren ausser der Staatsanwaltschaft keine weiteren Parteien zur Stellungnahme
aufgefordert und sind zur Zeit, ausser der Staatsanwaltschaft, keine weiteren Parteien im
Verfahren. Unter diesen Umständen kann von der Regel des Art. 115 Abs. 4 JG abgewichen
werden. Das vorliegende Verfahren wird folglich in deutscher Sprache durchgeführt. b) Die
Verfahren werden vereint (vgl. Art. 30 StPO). c) Verfügungen der Staatsanwaltschaft
können innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Strafkammer angefochten werden
(Art. 393 Abs. 1 Bst. b und 396 Abs. 1 StPO, 85 Abs. 1 JG). Zulässig ist die Beschwerde
unter anderem auch gegen die Verweigerung der Bewilligung von Kontakten zwischen der
inhaftierten Person und anderen Personen (BSK StPO-GUIDON, 2. Aufl. 2014, Art. 393
StPO N. 10; so wohl auch CR CPP-RÉMY, Art. 393 N. 1). Ein Rechtsmittel nach der StPO
kann jede Partei ergreifen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder
Änderung eines Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1 StPO). aa) Die Verfügung, mit der das
Gesuch um ein Telefonat mit einem Bewährungshelfer abgewiesen wurde, datiert vom 30.
September 2015. Es ist davon auszugehen, dass sie dem Beschwerdeführer in den darauf
folgenden Tagen zugestellt wurde, zumal dieser nicht etwas anderes behauptet. Die
Beschwerde gegen die Verfügung vom 30. September 2015 wurde somit verspätet
eingereicht, sodass darauf nicht einzutreten ist. bb) Es ist zweifelhaft, ob die gegen die
Verfügung vom 12. November 2015 am 24. November 2015 der Post übergebene



Beschwerde rechtzeitig eingereicht wurde. Diese Frage kann jedoch offen bleiben.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers hiess die Staatsanwaltschaft nämlich das
Gesuch, mit dem Landgericht C.________/DE telefonieren zu können, gut, sodass dem
Beschwerdeführer zum vornherein das rechtlich geschützte Interesse an der Aufhebung
oder Änderung der erwähnten Verfügung fehlt. Auch auf diese Beschwerde ist folglich
nicht einzutreten. cc) Was schliesslich die Beschwerde betreffend die amtliche
Verteidigung angeht, gilt zu bemerken, dass die entsprechende Verfügung erst am 26.
November 2015 ergangen ist, während die Beschwerde offensichtlich schon am 22.
November 2015 verfasst und am 24. November 2015 der Post übergeben wurde. Somit war
zum Zeitpunkt der Beschwerdeeinreichung kein taugliches Beschwerdeobjekt gegeben,
sodass auch auf diese Beschwerde nicht einzutreten ist. Zudem ist der Beschwerdeführer
darauf hinzuweisen, dass es sich in seinem Fall um eine notwendige Verteidigung im Sinne
von Art. 130 StPO handelt und er somit zwingend, auch gegen seinen Willen, verteidigt
werden muss (BSK StPO-RUCKSTUHL, 2. Aufl. 2014, Art. 130 StPO N. 1).
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erforderlich machen würden, sind im Übrigen weder geltend gemacht noch ersichtlich. Bei
Eintreten auf die Beschwerde betreffend amtliche Verteidigung, müsste diese folglich
abgewiesen werden.

E. 2
Die unterliegende Partei trägt die Kosten des Rechtsmittelverfahrens; als unterliegend gilt
auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die
Gerichtsgebühr ist auf CHF 100.- festzusetzen, zuzüglich Auslagen von CHF 53.-. Die
Kammer erkennt: I. Auf die Beschwerden wird nicht eingetreten. II. Die Kosten des
Beschwerdeverfahrens von CHF 153.- (Gerichtsgebühr: CHF 100.-, Auslagen: CHF 53.-)
werden dem Beschwerdeführer auferlegt. III. Zustellung. Dieser Entscheid kann innert 30
Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht
angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeits- voraussetzungen
sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni
2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000
Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 23. Dezember 2015/rhe Präsident Gerichtsschreiberin
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